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RS OGH 1987/7/15 1Ob629/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1987

Norm

ABGB §176 B

ABGB §177 B

AußStrG §2 F1

AußStrG §16 BII2g

AußStrG §185

Rechtssatz

Ist vom Sachverständigen zu beurteilen, ob die Unterbringung eines Kindes bei der Mutter oder beim Vater eher

dessen Wohl entspricht, ist es mehr als unangebracht, die Befragung des Kindes in Gegenwart des einen und in

Abwesenheit des anderen Elternteiles durchzuführen.
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